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Öffentliche Zugänglichmachung für Wissenschaft und 
Forschung (§ 52a UrhG) 

 

Die Kommission Recht informiert aus aktuellem Anlass: 

 

Zur Zeit wenden sich Verlage an Bibliotheken bzw. Wissenschaftler und 

Hochschulen, um Lizenzen für die Verwendung ihrer Verlagsprodukte in 

Unterricht und Forschung abzuschließen. Hintergrund ist dabei § 52a UrhG, 

der es gestattet, in begrenztem Umfang urheberrechtlich geschützte Werke 

für Unterricht und Forschung öffentlich zugänglich zu machen. Das Gesetz 

sieht für die Rechteinhaber (Verlage) eine Vergütung vor, die über eine 

Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden muss. Die Höhe der 

hierfür angemessenen Vergütung ist strittig und die für Verlagsprodukte 

berufene Verwertungsgesellschaft Wort lässt die Frage gerade gerichtlich 

klären. Die Verlage bekommen gegenwärtig also noch keine Vergütung. 

Offenbar sind einige Verlage daher dazu übergegangen, sich direkt an die 

Endnutzer, Bibliotheken und Hochschulen zu wenden. Dies widerspricht 

jedoch dem klaren Wortlaut des Gesetzes und sollte von allen 

angesprochenen Einrichtungen zurückgewiesen werden: Ansprüche aus § 

52a UrhG können nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht 

werden. Von Seiten der Bibliotheken bzw. ihrer Hochschulen gibt es keinen 

Handlungsbedarf. Sie können § 52a UrhG anwenden, ohne dass es 

irgendeiner Zustimmung bedarf.  

 

Allgemein rät die Kommission aber allen Einrichtungen zu prüfen, ob ihre 

jeweilige Praxis auch tatsächlich den Vorgaben von § 52a UrhG entspricht 

(ausschließlich für bestimmt abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern 

oder Forschern, nur (kleine) Teile von Werken etc.) und ihre Mitglieder und 

Angehörigen entsprechend zu informieren. Bei Zweifelsfragen können Sie 

sich gerne an die Kommission Recht wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 


